GZ: 23 E 816/21m

An das Bezirksgericht Linz

Exekutionssache:

betreibende Partei:
Otto Doblhofer, 1010 Wien, Kärntnerstraße 17

vertreten durch:
Mag. Theo Rätisch, Rechtsanwalt, 1010 Wien, Stephansplatz 8

verpflichtete Partei:
Richard Mayr, geb. am 12.12.1935, 4020 Linz, Lederergasse 29/105
vertreten durch:
Dr. Josef-Friedrich Huber, Rechtsanwalt, 4040 Linz, Hauptstraße 1
wegen:
Zwangsversteigerung zur Hereinbringung von € 30.000,-- s.A.

In der oben genannten Zwangsversteigerungssache wurde mit Beschluss vom 17. August 2021 der Schätzwert der vom Verstei​gerungsverfahren betroffenen 207/100.000 Anteile des Verpflichteten BLNr. 208 an der Liegenschaft EZ 2822 Grundbuch 45203 Linz, verbunden mit Wohnungseigentum an W 105, (Eigentumswohnung im Haus Lederergasse 29/105) mit € 120.000,-- bekannt gegeben. Mit demselben Beschluss wurde die Frist für Einwendungen gegen den Schätzwert gemäß § 144 EO mit vierzehn Tagen bestimmt.

Innerhalb dieser Frist erhebt der Verpflichtete Einwendungen gegen den vom Sachverständigen Dipl.Ing. Oskar Mitterer ermittelten Schätzwert. Dieser ist bei weitem zu niedrig angesetzt. Beim Versteigerungsobjekt handelt es sich um eine Wohnung von ca. 72 m², die sich in einem erst vor kurzem renovierten und mit einer Liftanlage versehenen Haus be​findet. Im selben Haus wurde im Vorjahr eine Wohnung mit ca. 78 m² um € 156.000,-- verkauft, vor zwei Jahren eine Wohnung mit 60 m² um 121.500,--. 

Beweis: Einsicht in die beim Grundbuch erliegenden Verkaufsurkunden

Diese Vergleichspreise hat der Sachverständige nicht oder nicht ausreichend berück​sichtigt, sodass er zu einem falschen, nämlich bei weitem zu niedrigen Schätzwert gelangt ist.

Die verpflichtete Partei beantragt daher, dass im weiteren Versteigerungsverfahren von einem Schätzwert der versteigerungsgegenständlichen Eigentumswoh​nung von mindestens € 150.000,-- ausgegangen wird.
